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Regeste

Versicherungsleistungen nach KVG (Rückforderung) | Krankenversicherung

Erwägungen

E. 1
Die 1979 geborene A._____ war vom 1. April 2012 bis zum 31. Dezember 2017 bei der
B._____ (nachfolgend: B._____) obligatorisch krankenpflegeversichert.

E. 2
Während dieses Zeitraums reichte A._____ der B._____ 38 Rechnungen der Spitalregion
C._____, D._____, zur Rückerstattung (Kostenvergütungssystem des "Tiers garant") ein.
Gestützt darauf zahlte die B._____ A._____ einen Nettobetrag von insgesamt CHF
45'480.35 (Bruttobeträge abzüglich Kostenbeteiligungen und Franchise) aus. Im Rahmen
einer im Oktober 2017 durchgeführten Abklärung teilte die Spitalregion C._____ der
B._____ mit, dass ihr die Rechnungen unbekannt seien. In der Folge informierte die
B._____ A._____ am 8. November 2017 darüber, die Abrechnungen in den nächsten Tagen
zu ihren Lasten zu stornieren und pendente Rechnungen nicht mehr zu bezahlen. Am 31.
Januar 2018 bestätigte die Spitalregion C._____ erneut, die Rechnungen nicht erstellt und
A._____ an den angegebenen Daten nicht behandelt zu haben.

E. 2.1
Streitgegenstand bildet die Frage, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht an der verfügten
Rückerstattungsverpflichtung über CHF 51'655.-- festgehalten hat.

E. 2.2
Bei Erhebung einer Einsprache wird das Verwaltungsverfahren erst durch den
Einspracheentscheid abgeschlossen, welcher die ursprüngliche Verfügung ersetzt. Für eine
spätere richterliche Beurteilung sind denn auch grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse
zur Zeit des Erlasses des strittigen Einspracheentscheids massgebend (vgl. BGE 142 V 337
E.3.2.1, 140 V 70 E.4.2, 133 V 50 E.4.2.2, 132 V 368 E.6.1 und 131 V 407

- 8 - E.2.1.2.1). Insofern ist auf den Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufhebung der
Verfügung vom 4. Januar 2018 (Rechtsbegehren Ziff. 2) nicht einzutreten. Zudem ist darauf
hinzuweisen, dass ein Feststellungsbegehren im Verhältnis zu einem Leistungs- oder
Gestaltungsbegehren subsidiär ist (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_4/2022 vom 4. Mai
2022 E.1.3.2, 9C_383/2020 vom 22. März 2021 E.1 und 9C_235/2018 vom 2. Juli 2018
E.1). Die Beschwerdeführerin ersucht unter anderem um Feststellung, dass der
Beschwerdegegnerin kein Rückforderungsrecht zustehe (Rechtsbegehren Ziff. 4).
Gleichzeitig beantragt sie die Aufhebung des Einspracheentscheids der
Beschwerdegegnerin vom 7. Februar 2018 (Rechtsbegehren Ziff. 1). Im Rahmen dieses



Gestaltungsstreits kommt dem Feststellungsantrag keine selbstständige Bedeutung zu (vgl.
Urteil des Bundesgerichts 9C_383/2020 vom 22. März 2021 E.1). 3.1.1. Gemäss Art. 25
Abs. 1 Satz 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Sie sind in
demjenigen Umfang zurückzuerstatten, in dem sie ausgerichtet wurden (vgl. KIESER,
ATSG- Kommentar, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 25 Rz. 39).
Rückerstattungspflichtig ist namentlich die Bezügerin der unrechtmässig gewährten
Leistungen (Art. 2 Abs. 1 lit. a der Verordnung über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]). 3.1.2. Der Rückforderungsanspruch
erlischt mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem die Versicherungseinrichtung davon
Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Jahren nach der Entrichtung
der einzelnen Leistung. Wird der Rückerstattungsanspruch aus einer strafbaren Handlung
hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vorsieht, so ist diese
Frist massgebend (Art. 25 Abs. 2 ATSG in der hier anwendbaren, bis zum 31. Dezember
2020 gültigen Fassung [vgl. die Übergangsbestimmung von Art. 82a der Änderung des

- 9 - ATSG vom 21. Juni 2019, AS 2020 5137, 5140]). Bei den genannten Fristen handelt es
sich um Verwirkungsfristen, welche durch Erlass einer Rückerstattungsverfügung gewahrt
werden (vgl. BGE 142 V 20 E.3.2.2, 140 V 521 E.2.1, 139 V 1 E.3.1, 138 V 74 E.4.1 und
E.5.2 sowie 119 V 431 E.3a und E.3c; Urteil des Bundesgerichts 9C_321/2020 vom 2. Juli
2021 E.4.2.1; KIESER, a.a.O., Art. 25 Rz. 78 und Rz. 95). Im Fall einer strafbaren
Handlung ist auf die Verfolgungsverjährung abzustellen (vgl. BGE 138 V 74 E.5.2; Urteile
des Bundesgerichts 8C_547/2021 vom 11. Januar 2022 E.6.1, 9C_321/2020 vom 2. Juli
2021 E.4.2.1, 9C_340/2020 vom 29. März 2021 E.2.1, 9C_720/2020 vom 5. Februar 2021
E.1, 8C_206/2020 vom 1. Mai 2020 E.4.3 und 9C_484/2019 vom

E. 3
Aus den der B._____ ebenfalls während des Versicherungszeitraums zur Rückerstattung
eingereichten 26 Rechnungen von Dr. med. E._____, F._____, resultierte eine
Nettoauszahlung an A._____ von insgesamt CHF 6'316.90 (Bruttobeträge abzüglich
Kostenbeteiligungen und Franchise). Anlässlich einer ebenfalls im Oktober 2017 bei Dr.
med. E._____ vorgenommenen Abklärung bestätigte dieser gegenüber der B._____, dass
die letzte Konsultation von A._____ in seiner Praxis am 17. April 2007 stattgefunden habe.
Vom 19. November 2007 bis zum 15. Februar 2017 habe A._____ ein- bis zweimal pro Jahr
per Post ein Dauerrezept für Sumatriptan Ampullen, Sumatriptan 50 mg Tabletten und
Magnesiocard 10 erhalten, jeweils zusammen mit einer Rechnung in der

- 3 - Höhe von CHF 31.60. Unter Berücksichtigung von sieben durch Dr. med. E._____
erstellte Rechnungen stornierte die B._____ daraufhin im November 2017 Auszahlungen
von insgesamt CHF 6'174.65.

E. 3.2
Ist die Strafverfolgung aufgenommen und bereits rechtskräftig (mit Urteil oder
Einstellungsverfügung) abgeschlossen worden, so ist die über den Rückforderungsanspruch
befindende Behörde an diesen Entscheid der Straf(verfolgungs)behörde gebunden. Fehlt es
indessen an einem solchen Entscheid, haben die Verwaltung und gegebenenfalls das
Sozialversicherungsgericht – sofern das Verfahren nicht bis zum Vorliegen eines
strafrechtlichen Entscheids ausgesetzt wird – vorfrageweise selbst darüber zu befinden, ob
sich die Rückforderung aus einer strafbaren Handlung herleitet und der Täter dafür strafbar
wäre. Dabei gelten die gleichen beweisrechtlichen Anforderungen wie im Strafverfahren, so



dass der sonst im Sozialversicherungsrecht geltende Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit nicht ausreicht; zudem gilt die Unschuldsvermutung (vgl. BGE 138 V
74 E.6.1; Urteile des Bundesgericht 8C_547/2021 vom 11. Januar 2022 E.6.2, 9C_321/2020
vom 2. Juli 2021 E.4.2.2, 9C_340/2020 vom 29. März 2021 E.2.2, 9C_240/2020 vom 11.
Dezember 2020 E.2.2 und 8C_580/2018 vom 9. Januar 2019 E.4.3.3).

- 10 - 4.1.1. Vorliegend wurde die Beschwerdeführerin mit in Rechtskraft erwachsenem
Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden SK1 21 55 vom

E. 4
Nachdem A._____ der B._____ am 26. Dezember 2017 mitgeteilt hatte, keine
Rückerstattung vorzunehmen, lehnte Letztere die Übernahme der Kosten betreffend die
nicht von den angegebenen Leistungserbringern erstellten Rechnungen mit Verfügung vom
4. Januar 2018 ab und forderte von A._____ einen Betrag von insgesamt CHF 51'655.--
zurück.

E. 4.2
Gestützt auf diese Ausführungen steht fest, dass die Beschwerdeführerin während der
Versicherungszeit bei der Beschwerdegegnerin zu Unrecht Leistungen in der Höhe von
insgesamt CHF 51'655.-- bezogen hat. Die von der Beschwerdeführerin im vorliegenden
Beschwerdeverfahren vorgebrachten Einwände, den von der Beschwerdegegnerin
geforderten Betrag nicht erhalten zu haben, am mutmasslichen Betrug nicht beteiligt
gewesen zu sein und davon auch nichts gewusst zu haben, erweisen sich somit als
unbegründet. Dasselbe gilt in Bezug auf ihr Vorbringen, wonach die Beschwerdegegnerin
den Sinn der Unschuldsvermutung verkenne. Soweit die Beschwerdeführerin der
Beschwerdegegnerin zudem vorwirft, mit vorliegendem Beschwerdeverfahren das
rechtskräftige Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden zu umgehen, weil in diesem die
Ansprüche der Beschwerdegegnerin auf den Zivilweg verwiesen werden (vgl. Urteil des
Kantonsgerichts von Graubünden SK1 21 55 vom

E. 4.3
Wie bereits dargelegt, wurde die Beschwerdeführerin oberinstanzlich der mehrfachen
Urkundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1 StGB und des gewerbsmässigen Betrugs
gemäss Art. 146 Abs. 2 StGB rechtskräftig schuldig gesprochen (vgl. vorstehend E.4.1.1).
Für diese Straftatbestände beträgt die im konkreten Fall massgebliche
Verfolgungsverjährung 15 Jahre (Art. 251 Ziff. 1 und Art. 146 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1
lit. b StGB). Da die strafbaren Handlungen während der Versicherungszeit bei

- 18 - der Beschwerdegegnerin ausgeführt wurden (vgl. Urteil des Kantonsgerichts von
Graubünden SK1 21 55 vom 28. Oktober 2022, mitgeteilt am 30. August 2023, E.2.1,
E.4.2.3 ff. und E.5.1.7) und die Rückerstattungsverfügung der Beschwerdegegnerin am 4.
Januar 2018 erging (vgl. Bf-act. 4), ist ihr Rückforderungsanspruch nicht verwirkt (vgl. zum
Beginn der Verfolgungsverjährung Art. 98 StGB). Gegenteiliges wird denn auch von Seiten
der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht. Selbst wenn der Rückerstattungsanspruch
nicht aus einer strafbaren Handlung hergeleitet würde, hätte die Beschwerdegegnerin den
Rückforderungsanspruch mit Erlass der Verfügung vom 4. Januar 2018 rechtzeitig geltend
gemacht und damit sowohl die einjährige relative als auch die fünfjährige absolute
Verwirkungsfrist gewahrt (vgl. KIESER, a.a.O., Art. 25 Rz. 81, Rz. 92 und Rz. 95; Bf-act. 4
sowie beschwerdegegnerische Akten [Bg-act.] 3-1 ff., 4-1 ff., 5-1, 6, 9-1 ff. und 10-1 ff.;



vgl. auch Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden SK1 21 55 vom 28. Oktober 2022,
mitgeteilt am 30. August 2023, E.2.1 und E.4.2.4). 5. Im Ergebnis hat die
Beschwerdegegnerin zu Recht an der verfügten Rückerstattungsverpflichtung über CHF
51'655.-- festgehalten. 6. Gemäss Art. 61 lit. a ATSG (in der bis zum 31. Dezember 2020
geltenden Fassung) i.V.m. Art. 82a ATSG ist das kantonale Beschwerdeverfahren in
Sozialversicherungssachen – vorbehältlich der mutwilligen oder leichtsinnigen
Verfahrensführung – für die Parteien kostenlos, weshalb für das vorliegende Verfahren
keine Kosten erhoben werden. Der obsiegenden Beschwerdegegnerin steht kein Anspruch
auf Ersatz der Parteikosten zu (vgl. Art. 61 lit. g ATSG e contrario). Die
Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Verfahren weder einen ausdrücklichen Antrag auf
unentgeltliche Verbeiständung gestellt noch das entsprechende Gesuchsformular ausgefüllt
(vgl. hierzu Schreiben des

- 19 - Verwaltungsgerichts vom 3. November 2023), weshalb deren Gewährung mangels
nachgewiesener Bedürftigkeit von vornherein ausser Betracht fällt (vgl. Urteile des
Bundesgerichts 5A_456/2020 vom 7. Oktober 2020 E.5.1.2 f. und 9C_560/2019 vom 21.
Januar 2020 E.4.2.1). III. Demnach erkennt das Gericht:

E. 5
Dagegen liess A._____ am 5. Februar 2018 unter Hinweis auf den verfassungsmässigen
Grundsatz der Unschuldsvermutung Einsprache erheben.

E. 6
Mit Einspracheentscheid vom 7. Februar 2018 wies die B._____ die Einsprache ab. Zur
Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, über das Versicherungskonto von A._____
seien Auszahlungen in der Höhe von insgesamt CHF 51'655.-- erfolgt. Dabei handle es sich
um unrechtmässig bezogene Leistungen, welche zur Richtigstellung des
Versicherungskontos zurückgefordert worden seien. Ausserdem sei die Schuldfrage für eine
Rückerstattung vorab nicht relevant.

E. 7
Dagegen liess A._____ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 12. März
2018 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden erheben und was
folgt beantragen: 1. Der Einspracheentscheid der B._____ vom 7. Februar 2018 sei
aufzuheben. 2. Die Verfügung vom 4. Januar 2018 sei aufzuheben. 3. Das
Beschwerdeverfahren sei bis zur rechtskräftigen Sachverhaltsdarstellung zu sistieren. 4. Es
sei festzustellen, dass der Beschwerdegegnerin kein Rückforderungsrecht zusteht.

- 4 - 5. Eventualiter sei der Einspracheentscheid vom 7. Februar 2018 zur Neubeurteilung
an die Vorinstanz zurückzuweisen. 6. Kosten- und Entschädigungsfolge gemäss Gesetz. Zur
Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, es stehe nicht fest, dass
sie den von der B._____ geforderten Betrag erhalten habe. Sie bestreite jegliche Beteiligung
am mutmasslichen Betrug. Auch bestreite sie, je etwas davon gewusst zu haben, auch wenn
überall auf den Belegen und Bankkonti ihr Name stehe. Zudem verkenne die B._____ den
Sinn der Unschuldsvermutung.

E. 8
Die B._____ (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) beantragte in ihrer Vernehmlassung vom
15. März 2018 die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Begründend
führte sie im Wesentlichen aus, die Spitalregion C._____ wie auch Dr. med. E._____ hätten



bestätigt, die Beschwerdeführerin an den jeweiligen Daten der strittigen Rechnungen nicht
behandelt zu haben. Diese Rechnungen seien folglich nicht durch die angegebenen
Leistungserbringer erstellt worden. Für die gestützt darauf erfolgten Nettoauszahlungen an
die Beschwerdeführerin von insgesamt CHF 51'655.-- fehlten somit die gesetzlichen
Grundlagen. Die Auszahlungen seien deshalb unrechtmässig erfolgt, weshalb sie
zurückgefordert würden. Zudem sei die relative bzw. absolute Verwirkungsfrist
eingehalten. Die an die jeweils gültigen Wohnadressen zugestellten Leistungsabrechnungen
und auf die Bankkonti der Beschwerdeführerin erfolgten Auszahlungen seien während der
gesamten Versicherungszeit unwidersprochen geblieben. Für eine Rückforderung sei die –
von der Beschwerdeführerin nicht bestrittene – Unrechtmässigkeit der bezogenen
Leistungen relevant und nicht die Art und Weise der Entstehung oder die Schuldfrage.
Zweck der Rückforderung sei einzig die Richtigstellung des Versicherungskontos der
Beschwerdeführerin.

- 5 -

E. 9
In ihrer Replik vom 11. April 2018 hielt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen fest, die
fraglichen Leistungen nie erhalten zu haben, weshalb sie auch nicht rückerstattungspflichtig
sei.

E. 10
Am 16. April 2018 verzichtete die Beschwerdegegnerin auf die Einreichung einer Duplik.

E. 11
Auf Aufforderung der damals zuständigen Instruktionsrichterin hin reichte die
Beschwerdegegnerin am 5. Februar 2019 eine Dokumentation der einzelnen Auszahlungen
an die Beschwerdeführerin betreffend die Rechnungen der Spitalregion C._____ und von
Dr. med. E._____ ein.

E. 12
Mit Stellungnahme vom 15. März 2019 führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen
aus, diese Unterlagen vermöchten nicht zu beweisen, dass die Beschwerdegegnerin die
Zahlungen ausgelöst bzw. sie diese erhalten habe.

E. 13
Am 28. März 2019 verzichtete die Beschwerdegegnerin auf eine weitere Stellungnahme.

E. 14
Am 7. Mai 2019 holte die damals zuständige Instruktionsrichterin bei der
Staatsanwaltschaft Graubünden sämtliche Strafakten hinsichtlich des Verfahrens
VV.2017.3550/CV ein.

E. 15
Mit Schreiben vom 11. Juni 2019 informierte die Beschwerdeführerin das Gericht
insbesondere darüber, dass die Schlusseinvernahme erfolgt und mit der Überweisung der
Strafsache an das zuständige Gericht zu rechnen sei. Zudem hielt sie an ihrem
Sistierungsantrag fest.

- 6 -



E. 16
Am 19. Juni 2019 sistierte die damals zuständige Instruktionsrichterin das
Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen des rechtskräftigen Entscheids in der Strafsache.

E. 17
Am 20. Oktober 2023 reichte die Beschwerdegegnerin das in Rechtskraft erwachsene Urteil
des Kantonsgerichts von Graubünden SK1 21 55 vom 28. Oktober 2022, mitgeteilt am 30.
August 2023, ein. Darin wurde die Beschwerdeführerin der mehrfachen Urkundenfälschung
und des gewerbsmässigen Betrugs schuldig gesprochen.

E. 18
Die Instruktionsrichterin hob die Sistierung des Beschwerdeverfahrens am

E. 23
Oktober 2023 auf und gab der Beschwerdeführerin Gelegenheit, sich zur Eingabe der
Beschwerdegegnerin samt Beilagen zu äussern. 19. Die Beschwerdeführerin liess sich dazu
am 2. November 2023 vernehmen. 20. Die Beschwerdegegnerin reichte am 13. November
2023 eine weitere Stellungnahme ein. 21. Die Beschwerdeführerin reichte am 27.
November 2023 eine freigestellte Stellungnahme ein. Auf die weiteren Ausführungen in
den Rechtsschriften, den angefochtenen Entscheid sowie die übrigen Akten wird, soweit
erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. II. Das Gericht zieht in
Erwägung: 1. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den Einspracheentscheid der
Beschwerdegegnerin vom 7. Februar 2018. Dieser Entscheid stellt gemäss Art. 1 Abs. 1 des
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung

- 7 - (KVG; SR 832.10) i.V.m. Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) ein taugliches Anfechtungsobjekt
dar. Die örtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden ist
gegeben. Zuständig ist gemäss Art. 58 Abs. 1 ATSG das Versicherungsgericht desjenigen
Kantons, in dem die versicherte Person zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat.
Vorliegend hatte die Beschwerdeführerin ihren Wohnsitz bei Einreichung der Beschwerde
am 12. März 2018 in G._____. Die sachliche und funktionelle Zuständigkeit des
Verwaltungsgerichts ergibt sich aus Art. 57 ATSG i.V.m. Art. 49 Abs. 2 lit. a des Gesetzes
über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; BR 370.100), wonach das Verwaltungsgericht
Beschwerden gegen Einspracheentscheide und Verfügungen in Sozialversicherungssachen
beurteilt, die gemäss Bundesrecht der Beschwerde unterliegen. Auch die Legitimation ist
gegeben: Als formelle und materielle Adressatin ist die Beschwerdeführerin vom
angefochtenen Entscheid berührt und sie weist ein schutzwürdiges Interesse an dessen
Überprüfung auf (Art. 59 ATSG). Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte
Beschwerde (Art. 60 und Art. 61 lit. b ATSG) ist somit – unter Vorbehalt der
nachfolgenden Erwägung 2.2 – einzutreten.

E. 25
September 2019 E.1.3).

E. 28
Oktober 2022, mitgeteilt am 30. August 2023, E.9), ist ihr entgegenzuhalten, dass selbst in
Fällen, in denen ein Leistungsbezug überhaupt nie rechtmässig erfolgte (z.B. weil eine
Leistung versehentlich an eine nicht leistungsberechtigte Person ausbezahlt wurde),



grundsätzlich – wie auch vorliegend – ein Sozialversicherungsverhältnis des
rückfordernden Trägers zur betroffenen Person anzunehmen ist, weshalb eine
Verfügungskompetenz zu bejahen und die Rückforderung nicht auf dem Zivilweg
durchzusetzen ist (vgl. KIESER, a.a.O., Art. 25 Rz. 15 mit Hinweis). Sollte die
Beschwerdeführerin ausserdem eine Doppelbelastung befürchten, ist festzuhalten, dass sie
zwar – wie bereits dargelegt – mit rechtskräftigem Strafurteil gestützt auf Art. 71 Abs. 1
StGB verpflichtet wurde, dem Kanton Graubünden eine Ersatzforderung von insgesamt
CHF 70'794.70 zu bezahlen (vgl. vorstehend E.4.1.1; vgl. auch Urteil des Kantonsgerichts
von Graubünden SK1 21 55 vom 28. Oktober 2022, mitgeteilt am 30. August 2023, E.7.1
ff.). Allerdings wurde der Gefahr einer Doppelbelastung dadurch begegnet, als dass die

- 17 - Verpflichtung zur Leistung der Ersatzforderung in dem Umfang aufgehoben werden
kann, in welchem die Beschwerdeführerin den Nachweis erbringt, die Forderung der
Beschwerdegegnerin bezahlt zu haben (vgl. vorstehend E.4.1.1; vgl. auch Urteil des
Kantonsgerichts von Graubünden SK1 21 55 vom 28. Oktober 2022, mitgeteilt am 30.
August 2023, E.7.4). Soweit die Beschwerdeführerin sodann das vorliegende
Beschwerdeverfahren als gegenstandslos geworden abgeschrieben haben will, ist weder
ersichtlich noch dargetan, inwiefern ihr rechtserhebliches Interesse an einem Entscheid
weggefallen sein soll, wenn sie gleichzeitig an ihrem Antrag auf Aufhebung des
angefochtenen Einspracheentscheids (und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur
Neubeurteilung) festhält (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 2. November 2023).
Schliesslich ist mit Blick auf den beschwerdeführerischen Einwand, wonach die
Beschwerdegegnerin "ja jetzt ein rechtskräftiges Urteil besitze", darauf hinzuweisen, dass –
wie bereits dargelegt – gestützt auf dieses Strafurteil dem Kanton Graubünden und nicht der
Beschwerdegegnerin ein direktes Forderungsrecht gegenüber der Beschwerdeführerin
zukommt. Vor diesem Hintergrund hat die Beschwerdeführerin den geforderten Betrag von
insgesamt CHF 51'655.-- grundsätzlich zurückzuerstatten. Es bleibt allerdings noch zu
prüfen, ob der Rückerstattungsanspruch der Beschwerdegegnerin verwirkt ist.
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